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Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
hat 50 Botschaften des Bundesrates der
Jahre 2007 bis 2014 analysiert. Beurteilt
wurde die Qualität der in diesen Unterlagen
enthaltenen Prognosen und wie die
Bundesämter die Folgen von Gesetzesentwürfen
(Gesetze und Finanzvorlagen) abschätzen.
Welche Auswirkungen wird ein neues
Gesetz auf Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft,
Kantone oder Bundesfinanzen haben? Die
Ämter verfügen über entsprechende
Analyseinstrumente, die ihnen die Auswahl
der besten Variante und der geeignetsten
Massnahme sowie eine zuverlässige und

transparente Information der Öffentlichkeit
und des Parlaments ermöglichen sollen, was
nicht immer gelingt. Das Thema der
Prognosequalität in den Botschaften des Bundesrates

wird in mehreren parlamentarischen
Vorstössen angesprochen.

Im Grossen und Ganzen ergibt die Beurteilung
ein zufriedenstellendes Bild, aber es besteht

Verbesserungspotential.

Die Evaluation der prospektiven Folgenabschätzungen

von Gesetzesentwürfen hat unter anderem

eine Qualität aufgezeigt, die zu wünschen

übrig lässt. Die zur Verfügung stehenden Instrumente

der Bundesämter erschweren deren
Arbeit. Über den Detaillierungsgrad der Analyse
und die Zweckmässigkeit des Instruments
herrscht nicht immer Klarheit. Für entsprechende

Schulungen beim Bundesamt für Justiz haben

seit 2004 nur 44% der Verwaltungseinheiten des

Bundes die für diese Analyseinstrumente zuständigen

Mitarbeitenden angemeldet. Zudem
lückenhaft ist die Qualitätskontrolle der Analyse.

Bis zu 30% der Botschaften genügten den festgelegten

Standards der EFK nicht, wie eine Stichprobe

ergab. Für die Botschaften des Bundesrates

geben diese Standards eine Mindestqualität an. In

Bezug auf die Auswirkungen für den Bund und
die Wirtschaft genügten 20% der untersuchten
Botschaften den Mindestanforderungen nicht.
Auf die Folgen für die Kantone bezogen, beläuft
sich der Anteil der qualitativ ungenügenden
Botschaften auf nahezu 30%. Seit 2012 sind auch die

Folgen für die Umwelt und die Gesellschaft ein-
zubeziehen. Die nach 2013 erstellten Botschaften
haben nur zu einem Drittel auf diesen beiden
Gebieten die Mindestanforderungen erreicht.

Eine einfache oder vertiefte Folgeabschätzung
wäre bei zu vielen Botschaften nötig gewesen;

sie wurde aber nicht vorgenommen, was schwer

wiegt und in 29 von 50 Fällen fehlte eine solche.

Problematisch sind insbesondere sechs Fälle, da

sie zu jenen Botschaften zählten, die eine
vertiefte Abschätzung erfordert hätten. Die Folgen
und die Alternativlösungen wurden zu spät in

Erwägung gezogen, denn diese sollten bereits in
die Konzeptphase einfliessen.

Die Zuverlässigkeit der Prognosen hat die EFK
an drei Botschaften überprüft. Dabei wurde
festgestellt, dass kaum zuverlässige Prognosen
vorhanden sind und nicht gründlich durchdachte

Überlegungen angestellt wurden.

Die wesentlichen Adressaten der von den Ämtern
verfassten Botschaften sind die Parlamentaricrin-

nen und Parlamentarier, auf deren Erwartungen
eingegangen wird. Die finanziellen Folgen werden

im Allgemeinen detaillierter aufgezeigt als

andere. Bestimmte Parlamentarier zweifeln aber

die Zuverlässigkeit der Prognosen in den

Botschaften an. Die Ämter befinden sich in einer

schwierigen Situation, wenn sie einen Entwurf im
Rahmen einer Botschaft zu unterstützen beabsichtigen.

Massnahmen müssen objektiv und transparent

vorgestellt werden, die Ergebnisse der

Folgenabschätzung können aber für ihren Entwurf
negativ ausfallen. Damit sind die mitunter

durchzogenen Ergebnisse der geprüften Botschaften

erklärt, die Nichteinhaltung der entsprechenden
Richtlinien ist jedoch nicht gerechtfertigt.

Die EFK befürwortet notwendige Massnahmen

zur Verbesserung der Qualität der
Folgenabschätzung von Gesetzesentwürfen. Der
Bundesrat sollte bei seinen Botschaften an das

Parlament die Entwürfe, bei denen eine vertiefte

Folgenabschätzung erforderlich ist, besser

kenntlich machen. Eine Qualitätskontrolle der

Analysen durch die einzelnen Bundeämter
sollte zusätzlich eingeführt werden.

In seiner Stellungnahme zum Bericht der EFK
hält der Bundesrat fest, dass er das Departement

für Wirtschaft, Bildung und Forschung
mit der Ausarbeitung von Vorschlägen beauftragt

hat, um die Kontrolle der Prognosequalität

so weit wie möglich zu verstärken.

Quelle: Prognosen in den Botschaften des
Bundesrates. Evaluation der prospektiven

Folgenabschätzungen von Gesetzesentwürfen,
Bericht EFK, 24. Oktober 2016; www.efk.ad-
min.ch
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